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Betrifft 

Bundesgesetz, mit dem das Weingesetz 2009 geändert wird 

Die NÖ Landesregierung hat in ihrer Sitzung vom 16. November 2010 beschlossen, zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Weingesetz 2009 geändert wird, wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

 

1. Zu Z. 1 (§ 34 Abs. 1): 

 

Durch § 34 Abs. 1 des Weingesetzes 2009 soll u.a. eine gesetzliche Grundlage für be-

stehende, einschlägige Bestimmungen in den DAC-Verordnungen geschaffen werden. 

Allerdings enthält die vorliegende Bestimmung des § 34 Abs. 1 keine geeigneten 

Regelungen betreffend die Höhe der Beiträge und das Verfahren für deren Vor-

schreibung und Einbringung. 

 

2. Zu Z. 2 (§ 67 Abs. 3): 

 

Wie sich auch aus den Erläuterungen ergibt, soll durch die Regelung eine „Deckelung“ 

des „Bundes-Beitrages“ an die ÖWM eingeführt bzw. vorgesehen werden. 
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Seit der Gründung der ÖWM (damals Österreichische Weinmarketingservicegesell-

schaft m.b.H., seit 2009 Österreich Wein Marketing GmbH) Ende 1986 bis 1996 war 

die Republik Österreich Mitgesellschafter und hat jährlich ATS 45 Mio. als Gesell-

schafter gezahlt (die 4 Länder in Summe ATS 35 Mio., nämlich NÖ ATS 20,2 Mio., 

Burgenland 12,8 Mio., Steiermark 1,6 Mio. und Wien ATS 0,4 Mio.). Ende 1996 ist die 

Republik Österreich als Gesellschafter ausgeschieden, und es wurde (bundesgesetz-

lich) ein Flächenbeitrag der Weinbautreibenden bzw. ein Literbeitrag der Weinhändler 

eingeführt (vgl. § 21e Abs. 1 Z. 9 des AMA-Gesetzes). Diese Beiträge erbringen bis 

jetzt in Summe cirka den früheren Gesellschafterbeitrag der Republik (also ATS 45 

Mio. bzw. € 3 Mio. jährlich). 

 

Damit im Weinbereich weiterhin das angestrebte Förderverhältnis 60:40 besteht, wurde 

Ende 1997 ein Vertrag zwischen dem Bund und den Ländern Burgenland, Nieder-

österreich, Steiermark und Wien abgeschlossen, wobei in Punkt III. erster Absatz fest-

gelegt wurde, dass die Länder den Bund ermächtigen, die allenfalls zur Anpassung 

erforderlichen Mittel „namens des jeweiligen Landes“ an die ÖWM zu überweisen. 

Dieses Prinzip der „Ausgleichszahlungen“ funktionierte von 1998 bis (zumindest) 2009. 

 

Im Jahr 2008 wurden die ÖWM-Beiträge der Länder valorisiert und auch die Beiträge 

an die aktuellen Weinbauflächen angepasst – für Niederösterreich hat dies eine deut-

liche Steigerung des Beitrages von € 1,468 Mio. (2008) auf € 1,662 (2009) auf € 1,879 

(2010) bedeutet (ab 2011 ist „nur“ mehr eine Valorisierung laut VPI 2005 vorgesehen). 

 

Ein nicht unwesentlicher Gesichtspunkt bei dieser ÖWM-Valorisierung (im Rahmen 

eines neuen Syndikatsvertrages) war, dass der Bund signalisiert hat, die Ausgleichs-

beträge weiterhin – wie seit 1998 – auf Basis der vorhandenen Vereinbarung (aus 

1997) zu zahlen. 

 

Mit der nunmehrigen Verordnungsermächtigung in § 67 Abs. 3 wird somit die gesamte 

ÖWM-Finanzierung in Frage gestellt, weshalb diese abgelehnt wird. 

 

Aus rechtlicher Sicht ist darüber hinaus darauf hinzuweisen, dass sich der Bund nicht 

ohne weiteres seiner vertraglichen Verpflichtungen entledigen kann. 

 

2/SN-223/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



- 3 - 

Zusammenfassend muss darauf hingewiesen werden, dass bei Inanspruchnahme 

dieser Verordnungsermächtigung die erfolgreiche und anerkannte Arbeit der ÖWM in 

finanzieller Hinsicht gefährdet wird. 

 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des National-

rates elektronisch übermittelt. 

 

Ergeht an: 
2. An das  Präsidium des Bundesrates,  
                                     ------------------------------------------------ 
1. An das  Präsidium des Nationalrates 
3. An alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder des Bundesrates 
4. An alle Ämter der Landesregierungen (zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 
5. An die Verbindungsstelle der Bundesländer, Schenkenstraße 4, 1014 Wien 
6. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Ballhausplatz 2, 1014 Wien 
7. Landtagsdirektion 
 

 

NÖ Landesregierung 

Dr. P R Ö L L  

Landeshauptmann 

 

 

 Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:
www.noe.gv.at/amtssignatur
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